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Für den Bienst im operativen Untersuchungshaftvollzug sind die 
Grundlegenden Bestimmungen der sozialistischen Verfassung der 
DDU, der StPO und solcher rechtlicher Regelungen, wie der "Ge
meinsamen Anweisung" vom 22.3.1980. der "Anweisung 1/85 des Ge
neral Staatsanwalt es der DDR", bindend.
Die in diesen rechtlichen Grundlagen fixierten Normen stimmen
mit den im Völkerrecht enthaltenen Regeln - die be^m Vollzug der

%Untersuchungshaft Relevanz haben - überein be2^,e%ur%sweise gehen
weit über die darin enthaltenen Mindest^.rdei’smgen hinaus, wie

. • •• - ‘das in der Forschungsarbeit, W S  JHS o w>' 1~2T3*+/ Sh, nacligewiesen .VV:>'wurde. .

Ihre konsequente EiifiiaTA.taig und strikte Durchsetzung hat darum
«,< f'' • • 1einen honen politischen'-"'Stellenwert,

Die Wahrung der sozialistischen Gesetzlicnkeit, die Achtung der 
Bürde des Menschen und der Persönlichkeit der Veruafteten sind, 
wie im Punkt 1 hervorgehoben, Grundsätze unseres Handelns und 
dürfen in keiner Weise, sowohl im normalen täglichen Arbeitspro
zeß als aucn bei der Abwendung von uefahrensituationen, verletzt 
beziehungsweise mißachtet werden. Dem ist besonders dann Recimung 
zu tragen, wenn duren das Eintreten besonderer Situationen auch 
besondere Maßnahmen erforderlich werden.

Es gelangen dabei nicht irgend welcno besonderen oder Willkür— 
lic.ien Maßnahmen zur Anwendung, sondern nur die "gesetzlicn zu
lässigen und unumgänglichen" -
Sic werden in Siciierungsmaßnaniiien und na »nannten des unmittelba
ren Zwanges untergliedert.

"Sicher ungsma ßnaumen dürfen gegen v er.iaf tote nur angevrandt wer
den, wenn sie zur Verminderung eines körperlichen mignifes auf
Angehörige der untersuewungsnaftanstair; andere Per 
Verhaftete, einer Flucht sowie zur Aufreenterualtun 
heit und zur Verhinderung eines Angriffes eines Ver 
das eigene Leben erforderlich sind.
Die Anwendung von Sichert

sonen oder 
g der Siciier- 
aafteten auf

vT e i. cuir —iigsma ßnalimen .arf den Grad der


